
Die lieben Fristen, E-Mails und Gerichte – warum einfach, wenn’s auch schwer
geht – die Entscheidungen des BGH vom 04.11.2014 – II ZB 25/13 und vom
18.03.2015 – XII ZB 424/14)

BVerfGImage not found or type unknownFristwahrende Schriftsätze müssen unterschrieben sein. Die elektronische Form (sie setzt
eine qualifizierte elektronische Signatur voraus) ersetzt die Schriftform. Die Schriftform wird auch durch
ein unterzeichnetes Telefax gewahrt, wenn die Seite mit der Unterschrift vor Fristablauf bei dem
Gericht eingeht. Die Schriftform wird dagegen durch ein Telefax nicht gewahrt, wenn das Telefax nicht
unterschrieben, sondern die Unterschrift dort (nur) eingescannt oder mit einem Faksimilestempel
aufgebracht ist. Der Grund für den kleinen aber feinen Unterschied ist nachvollziehbar: Es geht darum
sicherzustellen, dass die beim Gericht eingereichte Urkunde wirklich auf Veranlassung des Absenders
erstellt worden ist, und dass es sich nicht um einen Entwurf handelt. Es geht also darum die Identität
des Urhebers feststellen zu können.

Wird ein im Original eigenhändig unterzeichneter Schriftsatz eingescannt und sodann als Anhang zu
einer E-Mail als PDF-Datei an ein Gericht verschickt, genügt nach der Rechtsprechung der Ausdruck
einer auf diesem Weg übermittelten Datei der Schriftform. Das bestätigen die beiden Entscheidungen
des BGH vom 04.11.2014 und vom 18.03.2015. Für die Wahrung der Frist maßgebend ist aber nach
den Entscheidungen des BGH nicht der Eingang der E-Mail bei dem Gericht, sondern der Zeitpunkt, zu
dem die PDF-Datei mit der Unterschrift von dem Gericht ausgedruckt wird. In der Entscheidung des
BGH vom 04.11.2014 hatte der Kläger leider Pech. Der Ausdruck seiner vor Fristablauf
eingegangenen PDF-Datei erfolgte erst nach Fristablauf.

Die von dem BGH vorgenommene Differenzierung ist nur auf den ersten Blick in sich stimmig. Aus
unserer Sicht sprechen die besseren Argumente dafür, für die Wahrung der Frist den Eingang der E-
Mail mit der PDF-Datei als maßgebend und ausreichend anzusehen. Der Ausdruck der Datei mit der
Unterschrift ist ein rein technischer Vorgang, auf dessen Zeitpunkt der Absender keinen Einfluss hat.
Er kann nicht wissen, wann das Gericht die Datei ausdruckt. Die Anforderung des BGH führt zu einer
Verkürzung der jeweils um 24:00 Uhr ablaufenden Frist. Denn um diese Zeit wird niemand im Gericht
sein, um den Ausdruck der Schriftsätze vorzunehmen. Die Lösung des BGH passt auch nicht zu den
Grundsätzen des BGH zur Fristwahrung durch Schriftsätze, die per Telefax an Gerichte geschickt
werden. Häufig werden diese Schriftsätze heute gar nicht mehr, wie früher üblich, sofort – passend
zum Versand – auf einem Empfangsgerät bei dem Gericht ausgedruckt, sondern dort zumindest
zunächst digital gespeichert, und erst später ausgedruckt. Dennoch lässt der BGH auch in diesen
Fällen für die Fristwahrung den Eingang des Telefaxes bei Gericht ausreichen. Auf den Ausdruck des
Telefaxes stellt der BGH dagegen in diesen Fällen nicht ab. Die soeben beschriebene technische
Handhabung des Eingangs von Telefaxen bei vielen Gerichten unterscheidet sich dann aber nicht von
dem Eingang einer E-Mail bei Gericht mit einer angehängten PDF Datei, die ein eingescanntes
Dokument mit Unterschrift enthält, und die erst später ausgedruckt wird.

Es sprechen daher nach unserer Auffassung die besseren Argumente dafür, auch im Falle des
Eingangs von E-Mails nebst PDF-Datei den Eingang der E-Mail bei Gericht für die Fristwahrung
ausreichen zu lassen.

Für die Praxis allerdings bleibt es bei der Empfehlung, keine Experimente zu unternehmen, sondern
auch hier den sichersten Weg zu wählen: Entweder Versand fristwahrender Schriftsätze per Telefax,
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und zwar so rechtzeitig, dass notfalls der fristwahrende Eingang auf anderem Wege sichergestellt
werden kann, oder aber Versand per EGVP mit qualifizierter elektronischer Signatur. Vorsicht Falle:
bei dem Versand per EGVP ist immer zu prüfen, ob das jeweilige Gericht überhaupt an dem Verfahren
teilnehmen. Jedenfalls in Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der teilnehmenden Zivilgerichte
außerordentlich gering.
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